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Die Schweizer Charta für Psychothera-
pie ist ein Dachverband psychothera-
peutischer Ausbildungsinstitutionen, 
Fachverbände und Berufsorganisati-
onen.

Sie legt hohe Standards für die Aus-
bildung in Psychotherapie, die Grund-
lagen ihrer Wissenschaftlichkeit und 
Ethik in der Berufsausübung verbind-
lich fest.

Die Schweizer Charta für Psycho-
therapie dient der Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung der Psychothe-
rapie und bürgt für seriöse Psychothe-
rapiemethoden. Nur evaluierte Institu-

Zusammenfassung  Die Schweizer Charta für Psychotherapie be-
treibt seit Jahren die Förderung hoher qualitativer Standards in der 
Psychotherapieweiterbildung, der Berufs- und Weiterbildungs
ethik und der Wissenschaftlichkeit. Als Qualitätssicherungsmaß-
nahme überprüft die Kommission für Qualitätssicherung alle Mit-
glieder auf die Einhaltung der Normen und die Umsetzung der 
laufenden Beschlüsse der Mitgliederversammlungen. Im Beitrag 
wird das Überprüfungsverfahren geschildert, die Resultate werden 
mit den Ergebnissen der ersten Überprüfungsrunde vor sechs Jah-
ren verglichen, und es wird gezeigt, dass die Charta-Institutionen 
in aller Regel auch einhalten, was sie versprochen haben. Diese 
Verlässlichkeit macht sie auch zu einem wichtigen Partner in der 
Gesetzgebung der Kantone und des Bundes. Das geschilderte Ver-
fahren, welches seine Stärke in der direkten Kommunikation der 
Prüfenden mit den Institutionsvertreter(inne)n hat, wird nach wie 
vor gut aufgenommen und ist geeignet, Impulse zu setzen zur 
weiteren Verbesserung der Qualität, insbesondere der sich ent
wickelnden Prozess- und Ergebnisqualitätserhebung.

Schlüsselwörter  Charta; Qualitätssicherung; Qualitätsentwick-
lung; Psychotherapieweiterbildung; Ethik; Wissenschaft.

Quality management in further education 
offered in psychotherapeutic training: 
Results of the periodic examination among 
the members of the Swiss Charter for 
Psychotherapy

Abstract  The Swiss Charter for Psychotherapy has been pursuing 
for many years the advancement of high quality standards for the 
further training in psychotherapy, for the ethics of profession and 
of further training and for scientificness. To secure the quality the 
commission for quality control checks all members for the observ-
ance of the standards and for the realization of the continuous 
decisions of the meetings of the members. In this article the proce-
dures of the controlling are described, the results are compared 
with those of the first round of checking six years ago, and it is 
shown that the institutions of the Charter as a rule keep what they 
have promised. With this reliability they are important partners in 
the legislation of the cantons and the state. The described proce-
dure, the strength of which lies in the direct communication be-
tween the examinators and the representatives of the institutes, 
has been and is well received, and it is apt to give impulses for the 
further improvement of quality, particularly that of the developing 
quality survey of processes as well as results.

Keywords  Charter (Charta); Quality assurance; Development of 
quality; Further training in psychotherapy; Ethics; Science.

tionen und Verfahren erhalten die Mit-
gliedschaft. Sie werden periodisch auf 
die Einhaltung der Chartanormen 
überprüft.

Mit dieser einleitenden Selbstbe-
schreibung wirbt die Charta für ihr 
Ziel, die Psychotherapie als eigenstän-
dige Wissenschaft in ihrer Vielfalt und 
Interdisziplinarität zu bewahren und 
weiterzuentwickeln.

Nach Vorarbeiten von 1989 bis 1991 
unterzeichneten im März 1993 in Zürich 
27 Ausbildungsinstitutionen, Fach- 
und Berufsverbände die „Schweizer 
Charta für Psychotherapie“. Seit 1997 

ist dieser Konsens über Inhalte, Ausbil-
dung, Wissenschaft und Ethik im be-
stehenden breiten Feld unterschied-
licher Psychotherapiemethoden in der 
Rechtsform eines Vereins zu einer 
Dachorganisation geworden, welche 
auf kantonaler und eidgenössischer 
Ebene an der Erarbeitung und Einhal-
tung von Gesetzen und Verordnungen 
beteiligt ist.

Zur Durchführung, Weiterentwick-
lung und Sicherung der Standards hat 
die Organisation in ihren Strukturen 
auch einen Gewährleistungsausschuss 
gebildet, welcher in den Jahren 1998 bis 
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2001 in einer ersten Runde überprüfte, 
ob die Mitglieder auch umsetzten, 
wozu sie sich mit der Mitgliedschaft in 
der Charta verpflichtet hatten. Der Er-
gebnisbericht dieser ersten Überprü-
fung ist im Psychotherapie Forum 10/3 
(Schulthess 2002) veröffentlicht wor-
den.

Nun legen wir der Fachöffentlich-
keit den Ergebnisbericht der zweiten 
Überprüfung vor, welche in den Jahren 
2003 bis 2007 durchgeführt worden 
ist.�

Grundlagen und Ziele der 
Überprüfung

Die Grundlagen und Ziele der Quali-
tätsüberprüfung haben sich seit der 
ersten Runde 1998–2001 und seit dem 
ersten Ergebnisbericht im Jahr 2002 er-
weitert. Die erste Überprüfung hatte 
ausschließlich zu gewährleisten, dass 
der Charta-Vertrag und die seither er-
folgten Beschlüsse von den Charta
unterzeichnern umgesetzt und einge-
halten werden. Neu kommt auch die 
Gewährleistung staatlicher Vorgaben 
hinzu.

Denn in der Zwischenzeit sind im 
Kanton Zürich ein Gesetz und eine Ver-
ordnung zur Regelung der Psychothe-
rapieausbildung beschlossen worden 
und auf eidgenössischer Ebene wird 
wohl in absehbarer Zeit ein Psycholo-
gieberufegesetz auch die Psychothera-
pie regeln. Seit dem Inkrafttreten der 
Verordnung über die nichtärztlichen 
Psychotherapeutinnen und Psychothe-
rapeuten des Kantons Zürich vom 
1. Juni 2005 hat die Charta als darin ge-
nannte Organisation sicherzustellen, 
dass zur Anerkennung von integralen 
Spezialausbildungen (gemeint sind die 
psychotherapeutischen Weiterbildun
gen) an den in der Charta organisierten 
Institutionen

1.  die Strukturqualität der Institu
tion gewährleistet ist, 

2.  die Institution die Prozess- und 
Ergebnisqualität intern überprüft und 
extern überprüfen lässt,

3.  die Ausbildenden die Anforde-
rungen von § 22a GesG erfüllen.

�  Dieser Artikel kann etwas ausführlicher auf 
www.psychotherapiecharta.ch eingesehen werden.

In diesem Bericht werden nun also 
interne und externe Anforderungen 
betreffend der Chartanormen und 
Strukturqualität reflektiert und die Er-
gebnisse interner und externer Gradu-
ierungsbedingungen für Lehrpersonen 
zusammengefasst. Da die gesammel-
ten Ergebnisse nicht nur darüber Aus-
kunft geben sollen, wie Bewährtes be-
wahrt und somit Qualität gesichert 
wird, sondern auch Veränderungsbe-
dürftiges erkannt und somit Qualität 
weiterentwickelt wird, fließen in die-
sen Rechenschaftsbericht auch Modifi-
kationen von Standards und Struktu-
ren ein, wo solche angezeigt schienen 
und mehrheitsfähig geworden sind.

Überprüfte Institute

Vom Herbst 2003 bis Frühjahr 2006 
wurden mit diesem Fragebogen die fol-
genden Weiterbildungsinstitutionen 
überprüft. (Eine politische Sprachre-
gelung weist die Psychotherapieaus­
bildung den Weiterbildungsgängen zu. 
Wir halten uns in der Folge an diese 
Regelung und sprechen nicht mehr von 
Psychotherapieausbildungsinstitutio-
nen, sondern von Psychotherapiewei-
terbildungsinstitutionen.)

CGJI, C.G. Jung-Institut 
DaS, Daseinsanalytisches Seminar 
EAG/FPI, Europäische Akademie für 
psychosoziale Gesundheit / Fritz Perls 
Institut
GFK, Ausbildungsinstitut für Klienten-
zentrierte Gesprächs- und Körperthe-
rapie
IBP, Institut für Integrative Körperpsy-
chotherapie
IfP, Institut für Psychoanalyse
IGW, Institut für Integrative Gestalt-
therapie Würzburg
IIBS, Internationales Institut für Bio-
synthese
IIPB, Institut Internationale de Psy-
choanalyse et Psychothérapie Charles 
Baudouin
IKP, Institut für Körperzentrierte Psy-
chotherapie 
ISIS, Institut für kunst- und ausdrucks
orientierte Psychotherapie
PSZ, Psychoanalytisches Seminar Zürich
SGAP, Schweizerische Gesellschaft für 
Analytische Psychologie

SGBAT, Schweizerische Gesellschaft 
für Bioenergetische Analyse und The-
rapie
SGGT, Schweizerische Gesellschaft für 
Gesprächspsychotherapie und perso-
nenzentrierte Beratung
SGIPA/AAI, Schweizerische Gesell-
schaft für Individualpsychologie / Al-
fred Adler Institut
SGTA, Schweizerische Gesellschaft für 
Transaktionsanalyse
Szondi/SGST, Stiftung Szondi-Institut /
Schweizerische Gesellschaft für 
Schicksalanalytische Therapie

Die Weiterbildungsinstitute
SIKOP, Schweizerisches Institut für 
körperorientierte Psychotherapie,
ILE, Institut für Logotherapie und Exis-
tenzanalyse,
EFAPO, Ecole Française d’Analyse Psy-
cho-Organique, 
sind im Zeitraum der Überprüfung or-
dentliche Chartamitglieder geworden. 
Sie wurden noch im Rahmen ihrer 
Mentorenschaft auf die Einhaltung al-
ler Chartanormen überprüft, wie dies 
grundsätzlich bei allen Neuaufnahmen 
geschieht.

Die Weiterbildungsinstitute
FG POP, Forschungsgesellschaft für 
Prozessorientierte Psychologie,
IGEAP, Internationale Gesellschaft für 
Existenzanalytische Psychotherapie, 
Bern,
L’ATELIER, Formation à la Psychothé-
rapie poïétique, 
sind oder waren bis zum Ende der 
Überprüfung noch außerordentliche 
Chartamitglieder. Sie wurden eben-
falls im Rahmen ihrer Mentorenschaft 
auf die Einhaltung des Chartastan-
dards überprüft.

Die Weiterbildungsinstitute
bam, Berufsbegleitendes Aufbaustu
dium Musikpsychotherapie,
ISAP, Internationales Seminar in Ana-
lytischer Psychologie,
PDH, Psychodrama-Verband Helvetia, 
sind nach dem Ende der Überprüfung 
als außerordentliche Chartamitglieder 
aufgenommen worden. Sie werden im 
Rahmen ihrer Mentorenschaft noch-
mals auf die Einhaltung aller Charta
standards überprüft.
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Inhalte und Ergebnisse der 
Überprüfung für die 
Weiterbildungsinstitutionen

Allgemeiner Eindruck

Die zweite Überprüfungsrunde der 
Weiterbildungsinstitutionen (in der 
Folge Institute genannt) hat gezeigt, 
dass das anspruchsvolle Charta-Wei-
terbildungsniveau im Allgemeinen ge-
halten und auch weiterentwickelt 
wird.

Die Institute sind in der Regel gut 
und fundiert dokumentiert, die meis-
ten in ihrer großen Unterschiedlichkeit 
auch gut organisiert.

Die zeitgerechte Einreichung voll-
ständiger Unterlagen machte jedoch 
oft Mühe. Die Gespräche mit den Insti
tutsvertreter(inne)n waren offen und 
konstruktiv.

Vereinzeltes Misstrauen, wie dies 
noch in der ersten Überprüfungsrunde 
festgestellt worden war, scheint sich 
verflüchtigt zu haben.

Die Außensicht der Kommissions-
delegation auf die eigene Organisation 
wurde vielmehr mit Interesse aufge-

nommen. Insbesondere besteht man-
cherorts ein Wille, den Auftritt und die 
Kommunikation nach außen zu ver-
bessern.

Die Schlussprotokolle konnten in 
allen Fällen trotz ganz wenigen Diffe-
renzen konfliktfrei verabschiedet wer-
den.

Detaillierte Auswertung

Die wichtigsten Ergebnisse und Fragen 
wurden an der Mitgliederversammlung 
vom September 2006 diskutiert und 
mündeten in Handlungsoptionen, die 
ebenfalls skizziert werden und teils zu 
Beschlüssen und entsprechenden Um-
setzungen führten.

A  Statuten und Reglemente
Rechtsform. Es überwiegen zwei Rechts-
formen: Vereine und Stiftungen. In 
Deutschland sind die EAG und das 
IGW und in der Schweiz das IKP je eine 
GmbH. Einzig das PSZ gilt noch als 
„einfache Gesellschaft“. 

Veränderungen gegenüber der ers-
ten Überprüfung bestehen beim GFK, 
das sich, vormals eine einfache Gesell-

schaft, als Verein etabliert hat, und 
beim DaS, welches zuvor als Organ 
einer Gesellschaft Chartamitglied war 
und heute ebenfalls ein eigener Verein 
ist.

Die Rechtsform „einfache Gesell-
schaft“ ist aus Haftungsgründen zu-
nehmend problematisch. 

Statuarische Verankerung der Charta-Mit­
gliedschaft. Bei Vereinen gehört die 
Charta-Mitgliedschaft in die Statuten. 
Vereine mit weiteren Ausbildungsan-
geboten scheuen dies offenbar (IBP, 
SGGT). Zwei Institutionen haben seit 
der ersten Überprüfung die Chartamit-
gliedschaft in ihren Papieren aufge-
wertet bzw. in ihre Statuten übernom-
men (DaS, SGTA).

Statuarische oder reglementarische Veranke­
rung der Grundausbildung. Diese gehört 
in die Curricula bzw. in die Richtlinien. 
Bei zwei Instituten ist eine Anpassung 
nötig (IKP, PSZ).

Fazit: Die Rechtsformen werden si-
cherer. Die Chartamitgliedschaft wird 
tendenziell „höher“ verankert. Aus-

Voir aussi www.psychotherapiecharta.ch. 
La Charte suisse pour la psychothérapie est une union 

faîtière fédérant les institutions de formation en psychothé-
rapie, les groupements professionnels et les organisations 
de psychothérapeutes.

Ses membres sont dans l’obligation de respecter le stan-
dard élevé qu’elle a fixé en ce qui concerne la formation en 
psychothérapie, les bases du caractère scientifique de cette 
discipline et l’éthique gouvernant la pratique de la profes-
sion. 

Ses objectifs sont la garantie de la qualité et le dévelop-
pement de la psychothérapie ; elle se porte garante que ses 
membres utilisent des méthodes sérieuses. Elle n’accorde le 
statut de membre qu’à des institutions et à des approches 
qui ont subi une évaluation. Elle vérifie périodiquement que 
ces dernières respectent ses normes. 

La commission chargée de la garantie de la qualité pré-
sente un rapport contenant les résultats de la seconde série 
de vérifications, entreprise entre 2003 et 2007.

Cette deuxième série de vérifications des institutions de 
formation a montré que, de manière générale, celles-ci res-

La garantie de qualité dans le cadre de la formation spécialisée en psychothérapie : 
résultats de la vérification périodique menée auprès des membres de la Charte suisse  
pour la psychothérapie

pectent les normes de formation fixées par la Charte et, 
parfois, les développent même plus avant.

En règle générale, les instituts sont en mesure de présen-
ter des documents détaillés ; bien qu’ils soient tous diffé-
rents, la plupart d’entre eux sont très bien organisés.

Les entretiens menés avec les représentants des instituts 
se sont déroulés dans une atmosphère ouverte et construc-
tive. Les représentants ont pris connaissance avec intérêt de 
la manière dont les délégués de la commission perçoivent 
leur organisation. Plusieurs d’entre eux seraient disposés, en 
particulier, à améliorer leur présentation et la manière dont 
ils communiquent avec l’extérieur.

Malgré quelques désaccords dans très peu de cas, les pro-
cès-verbaux finaux ont été approuvés sans provoquer des 
conflits. La deuxième vérification des groupements profes-
sionnels et spécialisés a montré que :

➤  la manière dont la Charte conçoit la psychothérapie 
(accès multidisciplinaire à la formation spécialisée, intégra-
lité et interdisciplinarité de la formation, protection de la 
diversité des méthodes, en plus des hauts standards fixés au 
niveau du caractère scientifique et de l’éthique de la prati-
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nahmen bezüglich Grundausbildung 
sind hinfällig: redaktioneller Anpas-
sungsbedarf wegen eingetretener poli-
tischer Entwicklung.

B  Ausbildungscurriculum
Öffentlich zugängliches Curriculum. Mitt-
lerweile ist ein öffentlich zugängliches 
Curriculum bei allen Weiterbildungs-
institutionen vorhanden. Die psycho
analytischen Institute (IfP, PSZ), die 
bei der letzten Überprüfung noch kein 
Curriculum vorlegen konnten, legen 
solche Programme zumindest als Rah-
menprogramm vor.

Publiziertes Veranstaltungsangebot. Ein 
Teil der Institute, die mit festen Aus
bildungsgruppen oder einer Fortbil-
dungsgruppe arbeiten (IBP, IfP, 
SGBAT), legen kein publiziertes Veran-
staltungsangebot vor.

Stoffangebot zur Ethik und Stoffangebot zur 
Interventionslehre. Diese neu eingefor-
derten Unterlagen zeigen, dass der 
Lehrstoff zur Ethik oft integriert in an-
deren Theorieangeboten erfolgt. Eben-
so finden sich Behandlungstechnik 
und Methodenlehre nicht bei allen In
stitutionen in separaten Gefäßen der 
Vermittlung, sondern werden offenbar 
integriert gelehrt.

Prüfungsreglement. Es stellt sich hier die 
Frage nach Rechtssicherheit, Trans
parenz und Fairness einer Ausbildung 
für die Kandidat(inn)en. Evaluations-
prozesse (Selbst- und Fremdeinschät-
zungen) ersetzen keinen rekursfähigen 
Studienabschlussentscheid. GFK, IBP, 
PSZ und SGBAT sind hier am meisten 
herausgefordert.

C  Selbsterfahrung
Weitere akzeptierte Methoden der Selbst­
erfahrung. Hypothese: Große Ausbil-
dungsinstitute verhalten sich puris-
tisch und akzeptieren keine weiteren 
Methoden der Selbsterfahrung, auch 
nicht in Teilen oder Ausnahmefällen 
(AAI, CGJI, EAG, IBP, IIBP, PSZ, SGGT). 
Kleinere Schulen öffnen sich ein Stück 
innerhalb ihres Mainstreams oder er-
wägen Ausnahmen (DaS, GFK, IfP, 
IIBS, IKP, ISIS, SGBAT, SGTA, Szondi). 
Den größten Schritt vollbringt das 
IGW, das einen „kleinen Teil Analyse“ 
akzeptiert.

D  Ausbildner(innen)
Die verlangten Listen namentlich der 
Lehrtherapeut(inn)en und Superviso
r(inn)en mussten belegen, dass diese 
Lehrbeauftragten eine chartakonforme 

Qualifikation als Ausbildner(innen) 
aufweisen. Gemäß Charta-Vertrag be-
steht diese Qualifikation in

a)  einer abgeschlossenen psycho-
therapeutischen Weiterbildung in der 
entsprechenden Weiterbildungsrich-
tung,

b)  einer mindestens 5-jährigen 
hauptberuflichen praktischen Arbeit 
als Psychotherapeut(in),

c)  einer Verpflichtung zu kontinu-
ierlichen Fortbildung und

d)  für Supervisor(inn)en und Lehr-
tätige eigenem wissenschaftlichem Ar-
beiten. 

Zunächst zeigten die Unterlagen 
und Gespräche, dass bei wenigen Char-
tainstitutionen Lehrbeauftragte be-
schäftigt werden, welche keine charta-
konforme Psychotherapieweiterbil-
dung aufweisen. Es handelte sich ins-
besondere um Lehrbeauftragte, welche 
nach den Normen der Fachärztever
einigung FMH und den Normen der 
Föderation der Schweizer Psycho
log(inn)en (FSP) psychotherapeutisch 
qualifiziert sind. Die Diskussion an  
der Mitgliederversammlung zur Frage 
der psychotherapeutischen Qualifizie-
rungsnorm für chartagraduierte Aus
bildner(innen) führte schließlich zu 
einem Vorschlag des Vorstandes an der 
Mitgliederversammlung vom Septem-
ber 2007 im Sinne eines Richtungsent-

que) perd un peu de son caractère obligatoire, en particulier 
au sein des groupements professionnels,

➤  le haut niveau d’une formation conforme à la Charte 
(comparé aux normes de qualification appliquées par les 
groupements de psychologues et de médecins) perd en im-
portance, compte tenu de la nécessité dans laquelle se trou-
vent tous les psychothérapeutes de collaborer au niveau de 
la politique professionnelle,

➤  en ce qui concerne en particulier les groupements pro-
fessionnels régionaux, les nouveaux membres n’ont plus fait 
une formation conforme à la Charte et des tensions croissan-
tes entre politique de la formation (spécialisée) et politique 
professionnelle pourraient provoquer une polarisation entre 
les instituts de formation spécialisée et les associations pro-
fessionnelles.

Conclusions 

La procédure de vérification n’a pas été modifiée et il semble 
qu’elle continue à faire ses preuves. Les différentes étapes – 
examen des documents présentés, entretien avec des repré-

sentants de l’institution concernant les points demeurés 
ouverts (en général dans les locaux des instituts membres), 
regard sur l’organisation  et la culture de cette dernière, ré-
daction d’un procès-verbal final et signature de ce dernier 
par les deux parties – sont l’occasion de mener une discus-
sion sur la qualité et de développer cette dernière, ceci dans 
un esprit de coopération positive. Il reste que seuls les stan-
dards quantitatifs peuvent vraiment être garantis. Dans ce 
sens, cette forme de gestion de la qualité correspond essen-
tiellement à une garantie au niveau des structures. 

Si ces visites et aperçus, ainsi que ces discussions sur la 
manière dont l’affilié se perçoit et pense qu’il est perçu par 
les autres, ont contribué à quelques évolutions des procédu-
res, nous ne pouvons que nous réjouir de cette amélioration 
de la qualité. Le véritable défi posé par une garantie de la 
qualité des processus et des résultats, ainsi que par une pro-
cédure d’évaluation interne et externe, n’a pas encore été 
confronté. Tous les membres de la Charte – il s’en faut de 
beaucoup – ne sont pas encore prêts à considérer que leur 
propre institution dérive un bénéfice satisfaisant de ces éva-
luations imposées de l’extérieur.
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scheids. Danach kann die Bestimmung 
„abgeschlossene psychotherapeutische 
Weiterbildung in der entsprechenden 
Richtung“ bei einer quantitativen Un-
terdotierung durch die drei anderen 
Bestimmungen (5-jährige praktische 
Tätigkeit, kontinuierliche Fortbildung 
und eigenes wissenschaftliches Arbei-
ten) als kompensierbar eingeschätzt 
werden.

Mit dem Schlussbericht der Kom-
mission für Qualitätssicherung (KQS) 
zuhanden der Mitgliederversammlung 
vom Januar 2008 ist auch die Überprü-
fung der Zulassungsbedingungen der 
Ausbildenden gemäß dem Gesund-
heitsgesetz des Kantons Zürich sicher-
gestellt. Offensichtlich mussten nur 
wenige nichtpsychologische Ausbild
ner(innen), welche es vor Jahren ver-
säumt hatten, eine mögliche Bewilli-
gung zur selbstständigen nichtärzt-
lichen psychotherapeutischen Berufs-
tätigkeit zu erlangen, von diesen Listen 
gestrichen werden. Musterverträge von 
Lehrauftragsvereinbarungen zwischen 
den Weiterbildungsinstituten und 
ihren Lehrbeauftragten konnten von 
allen Instituten mit den notwendigen 
Angaben eingereicht werden.

E  Wissenschaftliche Fundierung 
und Wirksamkeit
Mainstreamzuordnung mit Begründung. 
Die versuchte Veranschaulichung der 
Mainstreamzuordnungen in Abb. 1 ist 
zwar vorläufig. Sie entspricht jedoch 
den gemachten Angaben zur entspre-
chenden Frage.

Fremdwahrnehmung der eigenen Weiterbil­
dungsmethode. Die Frage: „Wie und wo 
wird die Methode in der Scientific 
Community wahrgenommen? Beilage 
von Artikeln (Kopien)“ wurde von eini-
gen Instituten zunächst falsch verstan-
den und es wurde auf die schuleigenen 
Publikationen und Rezeptionen ver-
wiesen. In nachgereichten Unterlagen 
zeigte es sich, dass viele Methoden nur 
sehr spärlich von einer schulenüber-
greifenden oder schulenfremden Sci-
entific Community wahrgenommen 
werden. Getätigte Forschungen schei-
nen für solche weitere Wahrneh-
mungen geeignet zu sein.

F  Organisation der 
Weiterbildungsinstitution
In diesem Fragesegment wurde auch 
nach der Anzahl der Weiterbildungs
kandidat(inn)en gefragt. Ein Vergleich 
mit den Angaben der Vorjahre führte 
an der Mitgliederversammlung vom 
September 2006 zur Diskussion der 
zentralen Existenzfrage mancher klei-
ner Institute. Auf der Ebene der Dach-
organisation war zu klären, wie lange 
die Charta einer Gliedinstitution eine 
chartakonforme Weiterbildungstätig-
keit attestieren kann, wenn faktisch 
mangels Kandidat(inn)en keine Wei-
terbildung mehr betrieben wird. Auf-
grund der Meinungsbildung entlang 
der Mainstreamzuordnung beantragte 
der Vorstand eine Statutenergänzung. 
Diese besagt seither: „Eine Institution, 
die während einer 5-jährigen Frist kei-
ne Weiterbildungsgänge in Psychothe-
rapie beginnen kann, verliert den Sta-
tus einer Weiterbildungsinstitution. 
Sie kann sich aber in den Status als 
Fortbildungsinstitut versetzen lassen, 
sofern Fortbildungsveranstaltungen in 
ihrer Methode nachgewiesen werden. 
Ist auch dies nicht der Fall, erlischt die 
Charta-Mitgliedschaft. Ein Wiederein-
tritt bei Aufnahme erneuter Fort- oder 

Weiterbildungstätigkeit ist möglich.“  
Für die Charta, die sich für die Psycho-
therapie als eigenständiges Wissens
gebiet in ihrer Vielfalt und Interdis-
ziplinarität einsetzt und die Vielfalt 
von Therapiemethoden als Qualitäts-
merkmal versteht, ist ein langsames 
Sterben erster Chartamitglieder eben-
so besorgniserregend. Visionen von 
mainstreamorientierten Basisweiter-
bildungen mit anschließender metho-
denspezifischer Differenzierung liegen 
seit der Diskussion dieser Thematik in 
der Luft und Kooperations- oder gar 
Fusionswünsche gewinnen an Boden.

G  Ethik
Ethische Richtlinien. In der Regel liegen 
die ethischen Richtlinien vor. Bei we
nigen fehlt die Bezugnahme auf den 
Chartastandard der Richtlinien, ob-
schon sie vor Jahren darauf hin über-
prüft worden sind (IGW, SGGT, SGTA). 
In den Gesprächen musste ebenfalls 
mehrfach angemahnt werden, dass in 
den Richtlinien auch auf die Beschwer-
demöglichkeit hingewiesen werden 
muss, wenn die Institution oder der 
Verband selbst gegen die Charta-Stan-
desregeln verstößt. 

Abb. 1.  Mainstreamzuordnung der Institute



Müller-Locher: Qualitätssicherung der Charta-Mitglieder

projektbericht

Psychotherapie Forum  1/200844

H  (48) Ergänzungen zur  
Checkliste
Zusatzfrage: Wie wird gewährleistet, dass 
den Mediziner(inne)n und den Psycholo­
g(inn)en die Inhalte des Universitätslehr­
ganges psychotherapeutische Psychologie 
(UPP) in ihren Grundausbildungen vermit­
telt worden sind (Beschluss der MV 1/2001)

Außer von zwei Instituten (CGJI und 
AAI), die in eigenen Curricula propä-
deutisch diesen Anspruch erfüllen (AAI 
zum Teil), wird dieser Beschluss nicht 
umgesetzt, d. h. entweder explizit nicht 
verlangt oder bloß empfohlen. Die KQS 
stellte bei dieser Sachlage an der Mit-
gliederversammlung im Januar 2007 
den Antrag, diesen Beschluss rückgän-
gig zu machen. Diesem wurde entspro-
chen. Seither ist es für die Charta
weiterbildungsinstitute lediglich noch 
Pflicht, den Weiterbildungskandida
t(inn)en, die mit einem Studienab
schluss in Psychologie oder Medizin 
eine psychotherapeutische Weiterbil-
dung aufnehmen und nicht alle Inhalte 
des UPP nachweisen können, den Be-
such dieser Fächer zu empfehlen. Trotz 
der hohen Qualität dieses Lehrganges, 
der von allen Absolvent(inn)en und al-
len Weiterbildungsinstituten gelobt 
wird, ist die bisherige Verpflichtung 
offenbar nicht realistisch.

Im Auftrag des Vorstandes prüfte 
die KQS auch die Beteiligung der 
Chartamitglieder an den Chartakol
loquien, welche für Wissenschafts
fragen das Forum für den notwen-
digen öffentlichen Diskurs bilden und 
für Aufnahmeverfahren, Weiterbil-
dungsfragen, Ethikdiskussionen und 
Anliegen der Qualitäts- und Organisa-
tionsentwicklung das adäquate Gefäß 
sind.

Vereinzelt festgestellter lückenhaf-
ter Besuch führte an der Mitgliederver-
sammlung zu einer in den Statuten 
festgehaltenen Teilnahmepflicht. Da-
mit wird der weiterhin gepflegten 
Selbstorganisation der Charta gebüh-
rend Nachachtung verschafft.

Nach Abschluss der Überprüfung 
der Weiterbildungsinstitute und der 
Präsentation der relevanten Ergebnisse 
an der Mitgliederversammlung vom 
September 2006 konnte die KQS zur 

Überprüfung der Berufs- und Fachver-
bände übergehen.

Überprüfung der Berufs- und 
Fachverbände

Folgende Verbände sind reine Berufs- 
und Fachverbände, ohne Ausbildungs-
funktion:
BVP, Bündner Vereinigung für Psycho-
therapie
SPK, Schweizerische Gesellschaft der 
Psychotherapeut(inn)en für Kinder 
und Jugendliche
SPV/ASP, Schweizer Psychothera-
peuten- und Psychotherapeutinnenver-
band / Association Suisse des Psycho-
thérapeuts
SVG, Schweizer Verein für Gestaltthe-
rapie und Integrative Therapie
VOPT, Vereinigung Ostschweizer Psy
chotherapeut(inn)en
VPB, Verband der Psychotherapeuten 
beider Basel

Ergebnisse und Inhalte der 
Überprüfung für die Berufs- 
und Fachverbände

Veränderungen im Bestand der über-
prüften Berufs- und Fachverbände:

In der zweiten Runde 2007 wurden 
6 Verbände überprüft gegenüber 9 in 
der ersten Runde 2001.

Ausgetreten ist der Verband der 
Psychotherapeut(inn)en der Zentral-
schweiz (VPZ) und per 2008 wird dies 
auch die Schweizerische Vereinigung 
für Kinder- und Jugendlichen-Psycho-
therapie tun.

Die Schweizerische Gesellschaft für 
Analytische Psychologie (SGAP) wurde 
als weiterbildungsberechtigter Ver-
band zusammen mit den Weiterbil-
dungsinstituten überprüft.

Das Überprüfungsgespräch mit dem 
Schweizer Psychotherapeut(inn)en Ver-
band (SPV) steht noch aus und wird nach 
einer klärenden Mitgliederversamm-
lung des SPV im März 2008 nachgeholt.

Allgemeiner Eindruck

Die zweite Überprüfungsrunde der Be-
rufs- und Fachverbände (in der Folge 
Verbände genannt) hat gezeigt, 

➤  dass das Psychotherapiever-
ständnis der Charta (multidiszip-
linärer Zugang zur Weiterbildung, In-
tegralität und Interdisziplinarität der 
Weiterbildung und Schutz der Metho-
denvielfalt, nebst den hohen Standards 
der Wissenschaftlichkeit und Ethik in 
der Berufsausübung) vor allem in den 
Berufsverbänden an Verbindlichkeit 
verliert,

➤  dass das höhere Niveau einer 
chartakonformen Ausbildung (im Ver-
gleich mit den Qualifizierungsnormen 
der Psychologen- und Ärzteverbände) 
gegenüber der notwendigen berufs
politischen Zusammenarbeit aller psy-
chotherapeutisch Tätigen an Bedeu-
tung verliert,

➤  dass vor allem in regionalen Be-
rufsverbänden der Mitgliedernach-
wuchs keine chartakonforme Weiter-
bildung mehr ausweist,

➤  mit andern Worten, dass ein 
wachsendes Spannungsfeld zwischen 
Weiterbildungspolitik und Berufs
politik die Weiterbildungsinstitute 
und die Berufsverbände polarisieren 
könnte.

Detaillierte Auswertung

A  Statuten und Reglemente
Rechtsform. Alle Verbände haben die 
Rechtsform von Vereinen.

Statuarische Verankerung der Chartamit­
gliedschaft. Bei einigen fehlt die ver-
langte explizite Bezugnahme auf die 
Charta in den Statuten.

Statuarische oder reglementarische Veranke­
rung der geforderten Grundausbildung und 
statuarische oder reglementarische Veranke­
rung der geforderten (chartakonformen?) 
Fachausbildung. Mit der Öffnung der 
Mitgliederstruktur, im Projekt Charta 
2005 erarbeitet, können die Berufsver-
bände auch Psychotherapeut(inn)en 
mit andern Qualifikationen aufneh-
men. Insofern ist eine verlangte Ver
ankerung von chartakonformer Zulas-
sung zur Weiterbildung und eine char-
takonforme Weiterbildung selbst nicht 
mehr zwingend. Drei von vier Berufs-
verbänden haben diese Öffnung bereits 
vollzogen.
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F  Organisation der Berufs- und 
Fachverbände
Vertretungen in den Chartakolloquien und 
der Mitgliederversammlung. Zwei Berufs-
verbände konnten keine Vertretung für 
die Kolloquien nennen, von einem Ver-
band sitzt zur Zeit auch niemand in der 
Mitgliederversammlung. Außerdem 
zeigt die Präsenzliste dieser Veranstal-
tungen, dass die Vertreter(innen) der 
Berufs- und Fachverbände häufig feh-
len. 

Mitgliederzahl und Mitgliederstruktur. Die 
Mitgliederzahlen stagnieren oder sin-
ken und die Mitgliederstruktur verän-
dert sich Richtung FSP-qualifizierten 
Therapeut(inn)en.

G  Ethik
Ethische Richtlinien. Zwei Unklarheiten 
konnten an der Mitgliederversamm-
lung vom September 2007 mit einer 
Änderung der Standesregeln der Char-
ta ausgeräumt werden. Statt via Ratifi-
zierung die Standesregeln der Charta 
von den Charta-Institutionen anerken-
nen zu lassen, gilt diese Anbindung 
jetzt bereits über die Beitrittserklärung 
und bei allfälligen Differenzen zwi-
schen institutionseigenen und Charta-
Standesregeln gelten die Charta-Stan-
desregeln. Mit diesen Präzisierungen 
sind die teilweise mangelhaft for
mulierten Verbindlichkeiten klar ge-
macht.

Ebenfalls mussten bei den Verbän-
den die neu gefassten Beschwerdewege 
geklärt werden.

Es gilt: Beschwerden gegen einen 
Gliedverband oder ein Weiterbildungs-
institut der Charta sind bei der Schwei-
zer Charta für Psychotherapie, Kom-
mission für Qualitätssicherung einzu-
reichen. Gerügt werden können Ver
letzungen der Charta-Standesregeln 
durch einen Verband oder ein Institut. 
Beschwerdeberechtigt ist jedermann. 
Die Beschwerde ist in Art. 12 der Char-
ta-Standesregeln und im Reglement 
der Kommission für Qualitätssiche-
rung geregelt (www.psychotherapie 
charta.ch).

Verletzungen der Standesregeln. Insgesamt 
gab es nur ganz vereinzelte oder gar 
keine Standesverfahren in den letzten 
drei Jahren und es können ausnahms-
los alle Mitglieder im Fall einer Verlet-
zung einem Standesverfahren unter
zogen werden.

H  Ergänzungen zur Checkliste
Zusätzlich für die Berufsverbände: Wie 
kennzeichnen Sie die psychotherapeutische 
Fachausbildung Ihrer Mitglieder in Ihren 
Listen? Wir bitten um entsprechende Belege. 
Mit der Öffnung der Mitgliederstruk-
tur für die (Berufs-)Verbände ging 2005 
eine Kennzeichnungspflicht einher. 
Dieser Pflicht kommen verschiedene 
Verbände noch nicht nach. Sie wurden 
angehalten, dies nachzuholen.

wir dies als erfreuliche Qualitätsent-
wicklung begrüßen. Die wirkliche 
Herausforderung einer Prozess- und 
Ergebnisqualität, einer Evaluation von 
innen und außen, steht erst noch be-
vor. Noch lange nicht alle Charta
mitglieder können in dieser, uns von 
außen aufgetragenen, weiteren Quali-
tätsentwicklung genügend Gewinn für 
das eigene Haus erkennen.

Mit dem Berichterstatter der ersten 
Runde, Peter Schulthess, gehe ich auch 
einig, dass eine hohe personelle Kon
stanz in der Kommission notwendig 
ist. Es müssten eigentlich jeweils zwei 
Mitglieder der Kommission über zwei 
Prüfungsrunden in der Kommission 
verbleiben, um effizient die umfang-
reiche Arbeit voranzubringen.

Was soll mit Institutionen gesche-
hen, die sich teilweise nicht an die 
Charta-Vereinbarungen halten, fragte 
vor sechs Jahren schon mein Vorgän-
ger? Noch immer hat die Kommission 
keine diesbezügliche Sanktionsgewalt, 
es sei denn, es handle sich um Verstöße 
gegen die Standesregeln. Auch die Mit-
gliederversammlung hat immer noch 
keine ausgearbeitete Vorgehensweise 
für solche Fälle. Mittlerweile haben 
sich allerdings zwei der drei genannten 
sachlichen Beispiele verändert. Feh-
lende Listen von Ausbildner(inne)n gibt 
es nicht mehr zu beklagen. Der Druck 
staatlicher Regelungen wird wohl mit-
wirken. Dass die Charta-Weiterbil-
dungsanforderungen von den Charta-
mitgliedern selbst zum Teil unter-
schritten werden, und Weiterbildungs-
gänge auch mit FSP- oder FMH-Umfang 
angeboten werden, ist zwar störend, 
jedoch marktpolitisch offenbar für 
einige Institute notwendig.

Wie ist mit dem Problem umzuge-
hen, dass einzelne Charta-Regional-
verbände auch Therapeut(inn)en auf-
nehmen und anerkennen, welche die 
Chartanorm an eine Weiterbildung 
nicht erfüllen? Diese Frage von Peter 
Schulthess ist heute beantwortet. Der 
Chartatext erlaubt diese Öffnung der 
Mitgliederstruktur. Selbst der natio-
nale Berufsverband SPV praktiziert 
diesen Schritt.

Obwohl in einer breiten Befragung 
aller Charta-Institutionen und Einzel-
mitglieder zu den Werten der Charta 

Schlussfolgerungen aus der Überprüfung der 
Ausbildungsinstitutionen und Fachverbände

Knapp sechs Jahre nach der ersten 
Überprüfung der Chartamitglieder auf 
Einhaltung der Normen und Beschlüs-
se können von der heutigen Besetzung 
der Kommission folgende Schlüsse ge-
zogen werden.

Das Vorgehen bei der Überprüfung 
hat sich gegenüber der ersten Runde im 
Wesentlichen nicht verändert und 
scheint sich nach wie vor zu bewähren. 
Prüfung der eingereichten Unterlagen, 
Gespräch mit den Institutionsvertre
ter(inne)n über offene Punkte in der 
Regel in den Räumen der Chartamit-
glieder, Einblick in Organisation und 

Kultur, Verfassen eines gemeinsam 
gezeichneten Schlussprotokolls; alle 
diese Schritte führten in kooperativer 
Weise zu einer Qualitätsdiskussion 
und tendenziellen Qualitätsentwick-
lung. Jedoch wirklich zu sichern sind 
wohl nur quantitative Standards. Inso-
fern ist diese Form der Qualitätssiche-
rung im Wesentlichen Sicherung einer 
Strukturqualität. 

Wenn durch diese Besuche und Ein-
blicke, durch Gespräche über Selbst-
wahrnehmung und Fremdwahrneh-
mung sich hilfreiche Bewegung in Ab-
läufen ergeben haben sollten, können 
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auch die Qualitätssicherung in der ge-
tätigten Form einhellig befürwortet 
wird, will die Kommission noch ein 
Feedback darüber einholen, ob das 
Vorgehen nach wie vor richtig und gut 
ist, und ob die Kommission das Vor
gehen auch recht und angemessen 
durchführt.
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